
 

 

Fördergrundsätze für vorhabenbezogene Zuweisungen 
an staatliche Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung  

von Maßnahmen zur Sensibilisierung und Unterstützung  
von Existenzgründungen  

(Fördergrundsätze ego.-KONZEPT) 
 

MWL vom 21. August 2023 – 21-32323/ESF+ –  
 
 
1. Zweck der Zuweisung, Rechtsgrundlagen 

 
1.1 Das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes  
Sachsen-Anhalt gewährt auf der Grundlage 
 
a) der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für ei-
nen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds 
sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integ-
rationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe 
im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30. 6. 2021, S. 159; L 450 
vom 16. 12. 2021, S. 158; L 241 vom 19. 9. 2022, S. 16; L 65 vom 2. 3. 2023, S. 59), zuletzt 
geändert durch Verordnung (EU) 2023/435 (ABl. L 63 vom 28. 2. 2023, S. 63), in der je-
weils geltenden Fassung sowie der hierzu von der EU-Kommission verabschiedeten De-
legierten Verordnungen und Durchführungsverordnungen,  
 

b) der Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 
Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30. 6. 2021, S. 21; L 421 vom 26. 11. 
2021, S. 75) in der jeweils geltenden Fassung sowie der hierzu von der Europäischen 
Kommission verabschiedeten Delegierten Verordnungen und Durchführungsverordnun-
gen, 

 
c) der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die 

Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24. 12. 2013, S. 1), geändert durch Ver-
ordnung (EU) 2020/972 (ABl. 215 vom 7. 7. 2020, S. 3), in der jeweils geltenden Fassung,  

 
d) des Programms für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) Sachsen-Anhalt 2021 bis 

2027, 
 
e) der Erlasse der EU-Verwaltungsbehörde zum Europäischen Fonds für regionale Entwick-

lung (EFRE), zum Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und zum Just Transition Fund 
(JTF) für die Förderperiode 2021 bis 2027, 
 

f) der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30. April 1991 
(GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. April 2023 (GVBl. 
LSA S. 201, 204), insbesondere der §§ 9 und 34 LHO, in der jeweils geltenden Fassung, 

 
g) der Verwaltungsvorschriften zu § 34 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. des 

MF vom 1. Februar 2001, MBl. LSA S. 241, zuletzt geändert durch RdErl. vom 22. Mai 
2023, MBl. LSA S. 198, in der jeweils geltenden Fassung, 

 
sowie nach Maßgabe dieser Fördergrundsätze und im Einklang mit der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union den staatlichen Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt Mit-
tel des Europäischen Sozialfonds Plus und des Landes für die Durchführung von Maßnahmen 



 

2 
 

zur Sensibilisierung und Unterstützung von Existenzgründungen. Die Gewährung der Mittel an 
die Hochschulen des Landes erfolgt durch vorhabenbezogene Zuweisungen. 
 
1.2 Der Anteil der Selbstständigen an allen erwerbstätigen Personen ist in Sachsen-Anhalt im 
Bundesvergleich deutlich unterdurchschnittlich. Das Land verfolgt daher das Ziel, Impulse zur 
Verbesserung des Gründerklimas zu setzen und die Gründungsneigung im Land weiter zu 
erhöhen. Die unternehmerische Selbstständigkeit soll bei allen Zielgruppen stärker als beruf-
liche Alternative zur abhängigen Beschäftigung entdeckt und wahrgenommen werden. Zu die-
sem Zweck werden im Rahmen dieser Fördergrundsätze Projekte gefördert, die den Unter-
nehmergeist entwickeln helfen und Unternehmensgründungen unterstützen. 
 
1.3 Ein Anspruch auf Zuweisung von Haushaltsmitteln und Verpflichtungsermächtigungen zur 
Bewirtschaftung besteht nicht, die Bewilligungsstelle entscheidet aufgrund ihres pflichtgemä-
ßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigun-
gen. 

 
 

2. Gegenstand der Förderung 
 
2.1 Vorhabenbezogene Zuweisungen können gewährt werden für Vorhaben, die sich entlang 
des gesamten Gründungsprozesses orientieren. Die Vorhaben müssen folgenden Handlungs-
feldern zuzuordnen sein: 

 
a) Sensibilisierung für das Thema unternehmerische Selbstständigkeit, Vorbereitung auf un-

ternehmerische Selbständigkeit und Unternehmensnachfolgen, 
 

b) Generierung von Ideen für Unternehmensgründungen (Ideenschöpfung), 
 
c) begleitende Unterstützung von Gründungsvorhaben in der Vor- und unmittelbaren Nach-

gründungsphase, 
 
d) Entwicklung und Ausbau von Strukturen der Gründungsförderung, des Verwertungsmana-

gements sowie für Transfermaßnahmen in Geschäftsideen und Gründungen.  
 
2.2 Gefördert werden insbesondere Vorhaben,  

 
a) die im schulischen Bereich ansetzen, um bereits während der Schulphase das unterneh-

merische Leitbild zu vermitteln und so eine Gründermentalität junger Menschen zu beför-
dern, 
 

b) die das Gründungsgeschehen an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen des 
Landes verbessern helfen, 

 
c) die Frauen als Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen unterstützen, 

 
d) die im Bereich des Sozialunternehmertums wirtschaftlich tragfähige Lösungen zur Siche-

rung einer selbstständigen Vollexistenz des Sozialunternehmers entwickeln.  
 

2.3 Der Erfolg der Förderung wird regelmäßig an der Zahl der Teilnehmer gemessen. Zusätz-
lich wird bei geeigneten Vorhaben die Zahl der Gründungsprojekte gemessen.  
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3. Empfänger der Zuweisung 
 

Vorhabenbezogene Zuweisungen von Haushaltsmitteln und Verpflichtungsermächtigungen 
zur Bewirtschaftung können gegenüber den staatlichen Hochschulen des Landes Sachsen-
Anhalt erfolgen, die als Träger ein Vorhaben der in Nummer 2 dargestellten Form durchführen.  
 
 
4. Voraussetzungen für die Zuweisung 
 
4.1 Die beantragte Zuweisung darf nur für Vorhaben genutzt werden, die über den durch die 
öffentliche Hand grundfinanzierten Bereich hinausgehen. Hierzu ist vom Antragsteller eine ent-
sprechende Erklärung abzugeben. Des Weiteren ist die vorhabenbezogene Zuweisung nur für 
zusätzliche oder ergänzende Vorhaben einzusetzen und deshalb von den staatlichen Haus-
haltsmitteln getrennt zu halten. Für die geförderten Projekte sind eine separate Rechnungs-
führung oder geeignete Rechnungsführungscodes einzurichten. 
 
4.2 Der geografische Wirkungsbereich der Vorhaben muss sich auf das Land Sachsen-Anhalt 
beziehen. Die Unternehmen der Projektteilnehmer müssen ihren Betriebssitz oder eine Be-
triebsstätte in Sachsen-Anhalt haben oder der Betriebssitz oder die Betriebsstätte der Unter-
nehmen muss in Sachsen-Anhalt beabsichtigt sein. Ist bei Vorhaben nach Nummer 2 nicht 
feststellbar, wo sich der Sitz der künftigen Unternehmen befinden wird, muss der Wohnsitz der 
Projektteilnehmer in Sachsen-Anhalt liegen. 
 
4.3 Die Förderung anderer öffentlicher oder privater Stellen (insbesondere des Bundes oder 
der Europäischen Union) geht der Förderung nach diesen Fördergrundsätzen vor. Anderwei-
tige Förderungen werden auf die Förderung nach diesen Fördergrundsätzen angerechnet. 
 
4.4 Die Auswahl der förderwürdigen Vorhaben erfolgt auf der Grundlage einheitlicher und vom 
Begleitausschuss EFRE/ESF+/JTF bestätigter Projektauswahlkriterien. Mit den Antragsunter-
lagen ist insbesondere auf folgende Anforderungen einzugehen: 
 
a) fachliche Eignung und Kompetenzen des Bewerbenden (Zuweisungsempfänger), 
 
b) Qualität des eingereichten Projektvorschlags,  

 
c) Ausrichtung des Projekts auf die jeweilige Zielgruppe nach Nummer 2.2.  

 
Sofern die geplanten Gesamtausgaben eines Vorhabens die in Nummer 5.2.1 genannte Re-
gelförderung überschreiten und die Beantragung außerhalb von Ideenwettbewerben nach 
Nummer 7.4 erfolgt, ist zusätzlich auf folgende Anforderungen einzugehen: 

 
d) Innovationsgehalt des eingereichten Projektvorschlags, 

 
e) Nachhaltigkeit der Projektidee.  
 

 
5. Förderfähige Ausgaben sowie Höhe und Dauer der Zuweisung 
 
5.1 Gefördert werden die beim Zuweisungsempfänger in Folge der Durchführung des Vorha-
bens entstehenden Ausgaben. Förderfähig sind nur die Ausgaben, die beim Empfänger der 
Zuweisung erst durch das Vorhaben ausgelöst werden und diesem ohne das Vorhaben nicht 
entstehen würden. Ausgaben für Pflichtaufgaben des Empfängers der Zuweisung sind nicht 
förderfähig. 
 
Förderfähig sind die Ausgaben für das im Vorhaben eingesetzte Personal, wobei die Ausga-
ben für teilzeitig eingesetztes Personal zudem auf der Grundlage von Artikel 55 Absatz 5 der 
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Verordnung (EU) 2021/1060 als fester Prozentsatz der Bruttopersonalkosten berechnet wer-
den kann, der einem festen Prozentsatz der für das Vorhaben aufgewendeten Arbeitszeit pro 
Monat entspricht. Der Zuweisungsempfänger muss dazu für die Beschäftigten ein Dokument 
ausstellen, in dem dieser feste Prozentsatz angegeben ist. 
 
Auf der Grundlage von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d in Verbindung mit Artikel 56 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2021/1060 wird für förderfähige Restkosten des Vorhabens eine Pau-
schalfinanzierung von 40 v. H. der direkten förderfähigen Personalausgaben des für das Vor-
haben bewilligten Personals anerkannt. Über die Pauschale sind alle übrigen auf das Vorha-
ben bezogenen Ausgaben abgedeckt. Hierzu zählen insbesondere die auf das Vorhaben be-
zogenen   
 
a) Reisekosten, 
 
b) Ausgaben für Werbemittel, 

 
c) Ausgaben für den Kauf von Verbrauchsmaterialien, 

 
d) Ausgaben für Lehr- und Dokumentationsmaterialien, 

 
e) Post- und Kommunikationsausgaben, 

 
f) Miet- und Mietnebenausgaben für Räumlichkeiten des Projektpersonals und für Durchfüh-

rungsräume, 
 

g) Steuern und Versicherungen, 
 

h) Ausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung der Projektteilnehmer, 
 

i) Ausgaben für Dienstleistungen Dritter einschließlich Honorarleistungen. 
 
5.2.1 Die Förderung darf regelmäßig 800 000 Euro je Vorhaben nicht überschreiten.  
 
5.2.2 In begründeten Ausnahmefällen sind Förderungen bis zu 1 500 000 Euro je Vorhaben 
möglich. Ausnahmen im Sinne dieser Fördergrundsätze sind: 
 
a) die Projektkonzeption wurde im Rahmen der Auswahl gemäß Nummer 4.4 oder durch die 

Vorbewertung im Rahmen von Ideenwettbewerben gemäß Nummer 7.4 und durch den 
Förderbeirat als fachlich herausragend anerkannt,  
 

b) dem Vorhaben kommt eine besondere Bedeutung bei der Unterstützung der strategischen 
Förderziele des Landes oder bei der Sensibilisierung spezifischer Zielgruppen oder bezüg-
lich Innovationsgrad und Wachstumspotential zu erwartender Gründungen im Hinblick auf 
Transfer oder Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu oder  

 
c) die Projektkonzeption beinhaltet ein herausragendes Nachhaltigkeitskonzept, das eine 

Überführung in förderunabhängige Strukturen erwarten lässt. 
 
5.2.3 Der in der Anlage unter Nummer 4 genannte Höchstbetrag je Beihilfeempfänger darf 
nicht überschritten werden (nähere Erläuterungen dazu siehe Nummer 6.5). 
 
5.3 Die Vorhaben dürfen eine Laufzeit von fünf Jahren nicht überschreiten.  
 
 
6. Sonstige Bestimmungen für die vorhabenbezogene Zuweisung  
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6.1 Der Zuweisungsempfänger hat dafür zu sorgen, dass regelmäßig nur Teilnehmer zu den 
geförderten Vorhaben zugelassen werden, deren Existenzgründung nicht länger als fünf Jahre 
zurückliegt. 
 
6.2 Sämtliche Belege und Verträge sowie alle sonst mit der projektbezogenen Zuweisung zu-
sammenhängenden Unterlagen des Zuweisungsempfängers sind mindestens für einen Zeit-
raum von fünf Jahren ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem die Bewilligungsstelle die 
letzte Zahlung für das Vorhaben entrichtet hat, aufzubewahren. Davon unberührt bleiben län-
gere Aufbewahrungsfristen aufgrund steuerrechtlicher oder anderer Rechtsvorschriften.  
 
6.3 Die zahlenmäßigen Nachweise zur Mittelanforderung gelten als fortlaufend zu führender 
Zwischennachweis der ordnungsgemäßen Mittelverwendung. Nach Ablauf eines Förderjahres 
ist zusätzlich ein Sachbericht zum Verlauf der Projektabwicklung und zum Stand der Zielerrei-
chung vorzulegen, der die Grundlage einer Erfolgskontrolle bildet. Die Erfolgskontrolle dient 
der Feststellung, ob das mit der Förderung beabsichtigte Ziel erreicht wird. Basis für die Er-
folgskontrolle sind die im Antrag angegebenen Projektziele, Meilensteine und Indikatoren. Die 
entsprechenden Angaben werden Bestandteil des Zuweisungsschreibens.  
 
6.4 Innerhalb von drei Monaten nach Ende des Projektzeitraums erfolgt der Nachweis der 
Mittelverwendung in Form eines Abschlussberichtes, der insbesondere eine Beschreibung der 
durchgeführten Maßnahmen einschließlich der erzielten Ergebnisse enthalten muss. Bei der 
abschließenden Erfolgskontrolle werden die ursprünglichen Planungsdaten aus dem Projek-
tantrag mit den tatsächlich erreichten Zielwerten verglichen und bewertet.  
 
6.5 Bei den Leistungen, die von den Hochschulen für Projektteilnehmer erbracht werden, die 
zum Zeitpunkt des Projekteintritts ein Unternehmen im beihilferechtlichen Sinne darstellen      
oder aber die Unternehmensgründung während der Projektteilnahme vollziehen, handelt es 
sich um eine De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013. Daher sind 
zusätzlich und vorrangig die in der Anlage aufgeführten (De-minimis spezifischen) Festlegun-
gen für die Förderung durch Zuwendungen auf der Grundlage der §§ 23 und 44 LHO und dazu 
erlassener Förderrichtlinien analog zu beachten. 
 
6.6 Der Zuweisungsempfänger hat die Publizitätsvorschriften gemäß Artikel 50 der Verord-
nung (EU) 2021/1060 einzuhalten. Des Weiteren ist der Zuweisungsempfänger verpflichtet, 
an der Überprüfung der Effizienz der aus Mitteln des ESF+ finanzierten Förderprogramme 
gemäß den Artikeln 18, 40 bis 42 sowie 44 der Verordnung (EU) 2021/1060 mitzuwirken. Dies 
umfasst auch notwendige Daten zu den Teilnehmern gemäß Artikel 17 und Anhang I der Ver-
ordnung (EU) 2021/1057. Die konkreten Anforderungen für das Vorhaben sind im Zuweisungs-
schreiben geregelt.  
 
6.7 Der Informationsaustausch zwischen dem Zuweisungsempfänger und der Bewilligungs-
stelle ist elektronisch über das Kundenportal der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vorzuneh-
men. Ausnahmen können nur zugelassen werden, wenn der Zuweisungsempfänger ausdrück-
lich den Informationsaustausch in Papierform beantragt und begründet.  
 
 
7. Anweisungen zum Verfahren 
 
7.1 Die Antragsannahme, Gewährung, Auszahlung und Abrechnung der Zuweisung, die Prü-
fung der Verwendung der zugewiesenen Mittel, die gegebenenfalls erforderliche Ände-
rung/Aufhebung der Zuweisung sowie die Rückforderung bereits erhaltener Beträge erfolgt 
durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Domplatz 12, 39104 Magdeburg (nachfolgend IB 
genannt) namens und im Auftrag des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums.  
 
7.2 Die Erstattung der Ausgaben erfolgt nachschüssig durch die IB. Auszahlungsanträge sind 
auf dem vorgegebenen Formular einzureichen und müssen die vorgegebenen notwendigen 
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Angaben enthalten. Für Ausgabepositionen innerhalb der unter Nummer 5.1 aufgeführten 
Pauschalfinanzierung müssen keine Nachweise über die tatsächlichen Ausgaben vorgelegt 
werden und die Mittelauszahlung erfolgt insoweit in Höhe der Pauschale. Eine Auszahlung der 
Pauschale kann nur insoweit erfolgen, wie der Umfang der der Pauschalfinanzierung zugrun-
deliegenden Bemessungsgrundlage nachgewiesen wird. 
 
7.3 Die im Finanzierungsplan festgelegte Pauschalfinanzierung gilt als verbindlich für die damit 
geförderten Ausgabenkategorien. Die dem Zuweisungsempfänger hierfür tatsächlich entstan-
denen Ausgaben sind insoweit unbeachtlich. Die Vorlage von Rechnungen und Zahlungsbe-
legen ist grundsätzlich nicht erforderlich. Die IB ist jedoch berechtigt, sich Rechnungen und 
Zahlungsnachweise im Rahmen von Stichprobenkontrollen vorlegen zu lassen oder anlässlich 
von Vor-Ort-Überprüfungen einzusehen, soweit diese zum Nachweis der Erfüllung der Bemes-
sungsgrundlage der pauschaliert geförderten Ausgaben erforderlich sind. Die allgemeinen 
Vorgaben zur Mittelbewirtschaftung und Abrechnung gemäß Landeshaushaltsordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt einschließlich dazu erlassener Verwaltungsvorschriften bleiben da-
von unberührt.  
 
7.4 Bei Einhaltung der unter Nummer 5.2.1 definierten Regelförderung sind die Anträge auf 
Gewährung einer vorhabenbezogenen Zuweisung vollständig auf Formularen und mit den er-
forderlichen Angaben an die IB zu richten.  
 
7.5 Alternativ kann das Ministerium inhaltliche Vorgaben für ein Projekt machen und potenzi-
elle Zuweisungsempfänger auffordern, als erste Verfahrensstufe entsprechende Projektvor-
schläge einzureichen (sogenannte Ideenwettbewerbe). Das Ministerium entscheidet unter Ein-
beziehung der IB und eines Sachverständigengremiums (Förderbeirat) darüber, ob der Pro-
jektvorschlag inhaltlich die Ziele des jeweiligen Ideenwettbewerbs erfüllt und grundsätzlich för-
derwürdig nach diesen Fördergrundsätzen ist. Wird der Projektvorschlag als grundsätzlich för-
derwürdig eingestuft, kann in einer zweiten Verfahrensstufe der Antrag auf Gewährung einer 
Zuweisung formgebunden bei der IB eingereicht werden (Wettbewerbsverfahren).  
 
7.6 Projektvorschläge, die über die in Nummer 5.2.1 definierte Regelförderung hinausgehen 
und außerhalb von Ideenwettbewerben eingereicht werden, unterliegen ebenfalls dem unter 
Nummer 7.5 dargestellten zweistufigen Antragsverfahren.  
 
7.7 Der Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommission, die EU-Verwaltungsbe-
hörde für das Programm ESF+ Sachsen-Anhalt 2021 - 2027, die Prüfbehörde ESF+ oder die 
von ihr beauftragten Prüfstellen sowie das Ministerium sind berechtigt, die zweck- und fristge-
rechte Verwendung der Zuweisung jederzeit beim Zuweisungsempfänger zu prüfen oder durch 
Beauftragte prüfen zu lassen sowie Auskünfte einzuholen. Die Prüfungsrechte nationaler 
Rechnungshöfe und der Bewilligungsstelle bleiben davon unberührt. 
 
7.8 Der frühestmögliche Beginn eines Vorhabens ist der Zeitpunkt des Antrageingangs bei der 
Bewilligungsstelle. Aus dem förderunschädlichen Vorhabenbeginn zum Zeitpunkt des An-
tragseingangs kann kein Rechtsanspruch auf eine spätere Förderung abgeleitet werden. Die 
Antragsteller tragen bis zur tatsächlichen Genehmigung des Vorhabens das volle Finanzie-
rungsrisiko. Ein Vorhaben darf nicht gefördert werden, wenn es vor Antragseingang begonnen 
wurde. 
 
 
8. Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesen Fördergrundsätzen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form. 
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9. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Diese Fördergrundsätze treten am 21. September 2023 in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 
2024 außer Kraft.  
 
 
 

Anlage 

Soweit die Förderung nach diesen Richtlinien als Gewährung von De-minimis-Beihilfen nach 
der in diesen Richtlinien benannten Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 erfolgt, sind zusätzlich 
und vorrangig folgende (De-minimis spezifische) Festlegungen einzuhalten: 
 
1. Förderzeitraum 
 
Die Förderung ist zulässig bis längstens zum 30. Juni 2024. 
 
2. Förderausschlüsse 
 
Die Förderung ist ausgeschlossen im Hinblick auf 
 
a) Beihilfen an Unternehmen, die in der Fischerei und der Aquakultur im Sinne der Ver-

ordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom 17. Dezember 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (ABl. L 017 vom 
21.1.2000, S. 22), aufgehoben durch Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 1), tätig sind; 

 
b) Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeug-

nisse tätig sind; 
 
c) Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse tätig sind, 
 

aa) wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge der bei Primärerzeu-
gern erworbenen oder von dem betreffenden Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse 
richtet, oder 
 
bb) wenn die Beihilfe davon abhängig ist, dass sie ganz oder teilweise an die Primä-
rerzeuger weitergegeben wird; 
 

d) Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, die auf Mitgliedstaaten oder Drittländer aus-
gerichtet sind, das heißt Beihilfen, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, mit 
der Errichtung und dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder mit anderen laufenden ex-
portbezogenen Ausgaben in Zusammenhang stehen; 

 
e) Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimische Waren Vorrang vor eingeführten 

Waren erhalten. 
 
Ist ein Unternehmen sowohl in den Bereichen von Absatz 1 Buchst. a, b oder c als auch in 
einem oder mehreren Bereichen tätig oder übt andere Tätigkeiten im Geltungsbereich der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1407/2013 aus, so gilt die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 für Beihilfen, die 
für letztere Bereiche oder Tätigkeiten gewährt werden, sofern der betreffende Mitgliedstaat 
durch geeignete Mittel wie die Trennung der Tätigkeiten oder die Unterscheidung der Kosten 
sicherstellt, dass die im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gewährten De-mini-
mis-Beihilfen nicht den Tätigkeiten in den vom Geltungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 
1407/2013 ausgeschlossenen Bereichen zugutekommen. 
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3. Begriffsbestimmungen 
 
Es gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 
a) „landwirtschaftliche Erzeugnisse“: die in Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union aufgeführten Erzeugnisse mit Ausnahme der Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse innerhalb der Verordnung (EG) Nr.104/2000; 

 
b) „Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“: jede Einwirkung auf ein land-

wirtschaftliches Erzeugnis, deren Ergebnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis 
ist, ausgenommen Tätigkeiten eines landwirtschaftlichen Betriebs zur Vorbereitung ei-
nes tierischen oder pflanzlichen Erzeugnisses für den Erstverkauf; 

 
c) „Vermarktung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“: der Besitz oder die Ausstel-

lung eines Produkts im Hinblick auf den Verkauf, das Angebot zum Verkauf, die Liefe-
rung oder jede andere Art des Inverkehrbringens, ausgenommen der Erstverkauf durch 
einen Primärerzeuger an Wiederverkäufer und Verarbeiter sowie jede Tätigkeit zur Vor-
bereitung eines Erzeugnisses für diesen Erstverkauf; der Verkauf durch einen Primä-
rerzeuger an Endverbraucher gilt als Vermarktung, wenn er in gesonderten, eigens für 
diesen Zweck vorgesehenen Räumlichkeiten erfolgt; 

 
d) „ein einziges Unternehmen“: alle Unternehmen, die zueinander in mindestens einer der 

folgenden Beziehungen stehen: 
 

aa) ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesell-
schafter eines anderen Unternehmens; 
 
bb) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzu-
berufen; 
 
cc) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlosse-
nen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherr-
schenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben; 
 
dd) ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unterneh-
mens ist, übt gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses an-
deren Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehr-
heit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus. 
 

4. Förderhöchstbetrag 
 
Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem 
Zeitraum von drei Steuerjahren 200 000 Euro nicht übersteigen. Der Gesamtbetrag der De-
minimis-Beihilfe an ein Unternehmen, das im Bereich des gewerblichen Straßengüterverkehrs 
tätig ist, darf in einem Zeitraum von drei Steuerjahren 100 000 Euro nicht überschreiten. Diese 
Höchstbeträge gelten für De-minimis-Beihilfen gleich welcher Art und Zielsetzung und unab-
hängig davon, ob die gewährte Beihilfe ganz oder teilweise aus Gemeinschaftsmitteln finan-
ziert wird. Der Zeitraum bestimmt sich nach den Steuerjahren, das heißt den Kalenderjahren. 
 
Wird der vorgenannte einschlägige Höchstbetrag durch die Gewährung neuer De-minimis-
Beihilfen überschritten, darf die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 für keine der neuen Beihilfen 
in Anspruch genommen werden. 
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Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten 
Unternehmen zuvor gewährt wurden, herangezogen werden, um zu ermitteln, ob eine neue 
De-minimis-Beihilfe für das neue oder das übernehmende Unternehmen zu einer Überschrei-
tung des einschlägigen Höchstbetrags führt.  
 
Wird ein Unternehmen in zwei oder mehr separate Unternehmen aufgespalten, so werden die 
De-minimis-Beihilfen, die dem Unternehmen vor der Aufspaltung gewährt wurden, demjenigen 
Unternehmen zugewiesen, dem die Beihilfen zugutekommen, also grundsätzlich dem Unter-
nehmen, das die Geschäftsbereiche übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen verwendet 
wurden. 
 
5. Förderung als verlorener Zuschuss 
 
Die Förderung ist auf die Gewährung eines (verlorenen) Zuschusses begrenzt. Insoweit be-
zieht sich der in Nummer 4 festgesetzte Höchstbetrag auf den Fall einer Barzuwendung. Bei 
den eingesetzten Beträgen sind die Bruttobeträge, das heißt die Beträge vor Abzug von Steu-
ern und sonstigen Abgaben, zugrunde zu legen. In mehreren Tranchen gezahlte Beihilfen wer-
den zum Zeitpunkt ihrer Gewährung abgezinst. Der Zinssatz, der für die Abzinsung und die 
Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents anzusetzen ist, ist der zum Zeitpunkt der Ge-
währung geltende Abzinsungssatz. 
 
6. Kumulierung 
 
De-minimis-Beihilfen dürfen weder mit staatlichen Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kos-
ten noch mit staatlichen Beihilfen für dieselbe Risikofinanzierungsmaßnahme kumuliert wer-
den, wenn die Kumulierung dazu führen würde, dass die höchste einschlägige Beihilfeintensi-
tät oder der höchste einschlägige Beihilfebetrag, die oder der im Einzelfall in einer Gruppen-
freistellungsverordnung oder einem Beschluss der Kommission festgelegt ist, überschritten 
wird. De-minimis-Beihilfen, die nicht in Bezug auf bestimmte beihilfefähige Kosten gewährt 
werden und keinen solchen Kosten zugewiesen werden können, dürfen mit anderen staatli-
chen Beihilfen kumuliert werden, die auf der Grundlage einer Gruppenfreistellungsverordnung 
oder eines Beschlusses der Kommission gewährt wurden. 
 
7. Besonderes Verfahren 
 
Vor Gewährung der Beihilfe hat das betreffende Unternehmen seinerseits schriftlich in Papier-
form oder in elektronischer Form jede De-minimis-Beihilfe anzugeben, die es in den vorange-
gangenen zwei Steuerjahren sowie im laufenden Steuerjahr erhalten hat. 
 
Beabsichtigt die fördernde Stelle, einem Unternehmen eine De-minimis-Beihilfe zu gewähren, 
teilt die fördernde Stelle dem Unternehmen schriftlich die voraussichtliche Höhe der Beihilfe 
(ausgedrückt als Bruttosubventionsäquivalent) mit und setzt das Unternehmen unter aus-
drücklichem Verweis auf die hier zugrundeliegende Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 mit An-
gabe ihres Titels und der Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union davon in Kenntnis, 
dass es sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt. 
 
Dem Unternehmen kann alternativ ein Festbetrag mitgeteilt werden, der dem auf der Grund-
lage der Regelung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gewährten Beihilfehöchstbetrag ent-
spricht. In diesem Fall ist für die Feststellung, ob der Beihilfehöchstbetrag nach Nummer 4 
eingehalten worden ist, dieser Festbetrag maßgebend. 
 
Die fördernde Stelle gewährt eine neue De-minimis-Beihilfe erst, nachdem sie sich vergewis-
sert hat, dass der Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, den das Unternehmen in Deutsch-
land in dem betreffenden Steuerjahr sowie in den zwei vorangegangenen Steuerjahren erhal-
ten hat, den in Nummer 4 genannten Höchstbetrag nicht überschreitet und sämtliche Voraus-
setzungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 erfüllt sind. 



 

10 
 

 
8. Dokumentationspflicht 
 
Die Bewilligungsstelle sammelt und registriert sämtliche mit der Anwendung dieser Anlage 
zusammenhängenden Informationen. Die Aufzeichnungen müssen Aufschluss darüber ge-
ben, ob die Bedingungen für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 erfüllt wor-
den sind. Die Aufzeichnungen über De-minimis-Einzelbeihilfen sind vom Zeitpunkt ihrer Ge-
währung an zehn Jahre lang aufzubewahren; bei Beihilferegelungen beträgt die Aufbewah-
rungsfrist zehn Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem letztmals eine Einzelbeihilfe nach der betref-
fenden Regelung gewährt wurde. Die fördernde Stelle übermittelt über das Ministerium und 
das für die Notifizierung zuständige Bundesministerium an die Europäische Kommission auf 
deren schriftliches Ersuchen hin innerhalb von 20 Arbeitstagen oder einer von ihr in dem Aus-
kunftsersuchen festgesetzten längeren Frist alle Informationen, die diese benötigt, um zu be-
urteilen, ob die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 eingehalten wurde.  
 
 


